
Schüler/in fehlt

bis spätestens am darauffolgenden Tag:

- Meldung durch Anruf, Fax usw.
- Meldung über E-online (Kursstufe)

bis spätestens drei Schultage nach 
dem ersten Tag der Abwesenheit:

- schriftliche Entschuldigung
?

?

nein

nein
entschuldigt

bis spätestens am 
darauffolgenden Tag:

- schriftliche Entschuldigung

Entschuldigungsverfahren 
(lt. Schulbesuchsverordnung)

ja

ja

unentschuldigt


